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2 . STEUERRECHT - HARMONISIERUNG - UMSATZSTEUERN - GEMEINSAMES 
MEHRWERTSTEUERSYSTEM - DIENSTLEISTUNGEN - BESTIMMUNG DES STEUERLICHEN 
ANKNÜPFUNGSPUNKTS - DEN MITGLIEDSTAATEN EINGERÄUMTE 
WAHLMÖGLICHKEITEN - ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN - STEUERLICHE 
ZWECKDIENLICHKEIT 

( RICHTLINIE 77/388 DES RATES , ARTIKEL 9 ABSATZ 1 ) 

3 . STEUERRECHT - HARMONISIERUNG - UMSATZSTEUERN - GEMEINSAMES 
MEHRWERTSTEUERSYSTEM - DIENSTLEISTUNGEN - BESTIMMUNG DES STEUERLICHEN 
ANKNÜPFUNGSPUNKTS - ' ' FESTE NIEDERLASSUNG ' ' IM SINNE DER SECHSTEN 
RICHTLINIE - BEGRIFF - BETRIEB VON GELDSPIELAUTOMATEN AUF EINEM AUF DER 
HOHEN SEE VERKEHRENDEN SCHIFF 



( RICHTLINIE 77/388 DES RATES , ARTIKEL 9 ABSATZ 1 ) 

4 . STEUERRECHT - HARMONISIERUNG - UMSATZSTEUERN - GEMEINSAMES 
MEHRWERTSTEUERSYSTEM - STEUERBEFREIUNGEN NACH DER SECHSTEN 
RICHTLINIE - STEUERBEFREIUNG FÜR DIE FÜR DEN UNMITTELBAREN BEDARF VON 
SEESCHIFFEN BESTIMMTEN DIENSTLEISTUNGEN - BETRIEB VON 
GELDSPIELAUTOMATEN AN BORD - KEINE BEFREIUNG 

( RICHTLINIE 77/388 DES RATES , ARTIKEL 15 NR . 8 ) 

Leitsätze

1 . DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH DER SECHSTEN RICHTLINIE 77/388 ZUR 
HARMONISIERUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN ÜBER DIE 
UMSATZSTEUERN DECKT SICH FÜR JEDEN DIESER STAATEN MIT DEM 
GELTUNGSBEREICH SEINES MEHRWERTSTEUERRECHTS . ARTIKEL 9 DER RICHTLINIE , 
DER DEN ANKNÜPFUNGSPUNKT BEI DIENSTLEISTUNGEN FESTLEGT , VERBIETET DEN 
MITGLIEDSTAATEN DAHER NICHT , DIENSTLEISTUNGEN ZU BESTEUERN , DIE 
AUSSERHALB IHRES HOHEITSGEBIETES AUF IHRER RECHTSHOHEIT UNTERLIEGENDEN 
SEESCHIFFEN ERBRACHT WERDEN .

2 . ES IST SACHE EINES JEDEN MITGLIEDSTAATS , SICH BEI DER BESTIMMUNG DES 
STEUERLICHEN ANKNÜPFUNGSPUNKTS FÜR DIENSTLEISTUNGEN UNTER DEN DURCH 
DIE RICHTLINIE 77/388 EINGERÄUMTEN WAHLMÖGLICHKEITEN FÜR DIEJENIGE ZU 
ENTSCHEIDEN , DIE IHM UNTER STEUERLICHEN GESICHTSPUNKTEN ALS DIE 
ZWECKDIENLICHSTE ERSCHEINT . NACH ARTIKEL 9 ABSATZ 1 DER RICHTLINIE IST DER 
ORT , AN DEM DER DIENSTLEISTENDE DEN SITZ SEINER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT 
HAT , IN DIESER HINSICHT EIN VORRANGIGER ANKNÜPFUNGSPUNKT . DIE 
BERÜCKSICHTIGUNG EINER ANDEREN NIEDERLASSUNG , VON DER AUS DIE 
DIENSTLEISTUNG ERBRACHT WIRD , IST NUR DANN VON INTERESSE , WENN DIE 
ANKNÜPFUNG AN DEN SITZ NICHT ZU EINER STEUERLICH SINNVOLLEN LÖSUNG FÜHRT 
ODER WENN SIE EINEN KONFLIKT MIT EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT ZUR FOLGE 
HAT .

3 . ARTIKEL 9 ABSATZ 1 DER RICHTLINIE 77/388 , DER DEN STEUERLICHEN 
ANKNÜPFUNGSPUNKT FÜR DIENSTLEISTUNGEN ZUM GEGENSTAND HAT , IST DAHIN 
AUSZULEGEN , DASS EINE EINRICHTUNG FÜR EINE GEWERBLICHE BETÄTIGUNG WIE 
DER BETRIEB VON GELDSPIELAUTOMATEN AUF EINEM AUSSERHALB DES INLANDS AUF 
DER HOHEN SEE VERKEHRENDEN SCHIFF NUR DANN ALS FESTE NIEDERLASSUNG IM 
SINNE DIESER BESTIMMUNG ANGESEHEN WERDEN KANN , WENN DIESE 
NIEDERLASSUNG EIN STÄNDIGES ZUSAMMENWIRKEN VON PERSÖNLICHEN UND 
SACHMITTELN VORAUSSETZT , DIE FÜR DIE ERBRINGUNG DER BETREFFENDEN 
DIENSTLEISTUNGEN ERFORDERLICH SIND , UND WENN ES NICHT ZWECKDIENLICH IST , 
DIESE DIENSTLEISTUNGEN DEM SITZ DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT DES 
DIENSTLEISTENDEN ZUZUORDNEN .



4 . ARTIKEL L5 NR . 8 DER RICHTLINIE 77/388 , DER DIE STEUERBEFREIUNG DER FÜR 
DEN UNMITTELBAREN BEDARF VON SEESCHIFFEN BESTIMMTEN DIENSTLEISTUNGEN 
ZUM GEGENSTAND HAT , IST DAHIN AUSZULEGEN , DASS DIE DARIN VORGESEHENE 
STEUERBEFREIUNG NICHT FÜR DEN BETRIEB VON AN BORD INSTALLIERTEN 
GELDSPIELAUTOMATEN GILT .

Entscheidungsgründe

1 DAS FINANZGERICHT HAMBURG HAT MIT BESCHLUSS VOM 30 . APRIL 1984 , BEIM 
GERICHTSHOF EINGEGANGEN AM 2 . JULI 1984 , GEMÄSS ARTIKEL 177 EWG-VERTRAG 
FRAGEN NACH DER AUSLEGUNG VON ARTIKEL 9 ABSATZ 1 UND ARTIKEL 15 NR . 8 DER 
SECHSTEN RICHTLINIE DES RATES VOM 17 . MAI 1977 ZUR HARMONISIERUNG DER 
RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN ÜBER DIE UMSATZSTEUERN - 
GEMEINSAMES MEHRWERTSTEUERSYSTEM : EINHEITLICHE STEUERPFLICHTIGE 
BEMESSUNGSGRUNDLAGE ( 77/388 ; ABL . L 145 , S . 1 ) ZUR VORABENTSCHEIDUNG 
VORGELEGT .

VORGESCHICHTE DES RECHTSSTREITS 

2 WIE AUS DEM VORLAGEBESCHLUSS HERVORGEHT , BEFASST SICH DIE KLAEGERIN 
DES AUSGANGSVERFAHRENS , DIE FIRMA ABE-WERBUNG ALFRED BERKHOLZ AUS 
HAMBURG , UNTER ANDEREM MIT DER AUFSTELLUNG UND DEM BETRIEB VON 
GELDSPIELAUTOMATEN , MUSIKBOXEN UND ÄHNLICHEN GERÄTEN . SIE BETREIBT 
DIESE GERÄTE ÜBERWIEGEND IN GASTWIRTSCHAFTEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN UND 
HAMBURG ; EINE REIHE VON GELDSPIELAUTOMATEN HAT SIE AUCH AN BORD ZWEIER 
FÄHRSCHIFFE DER DEUTSCHEN BUNDESBAHN INSTALLIERT , DIE FAHRPLANMÄSSIG 
ZWISCHEN PUTTGARDEN AUF FEHMARN ( DEUTSCHLAND ) UND RÖDBYHAVN ( 
DÄNEMARK ) VERKEHREN . DIESE AUTOMATEN WERDEN IN REGELMÄSSIGEN 
ABSTÄNDEN VON MITARBEITERN DER KLAEGERIN GEWARTET , REPARIERT UND 
AUSGETAUSCHT , DIE AUSSERDEM AN ORT UND STELLE MIT DER DEUTSCHEN 
BUNDESBAHN ABRECHNEN . FÜR DIESE TÄTIGKEITEN WENDEN SIE NUR EINEN TEIL 
IHRER ARBEITSZEIT AUF ; STÄNDIGES PERSONAL SETZT DIE KLAEGERIN AN BORD DER 
BETREFFENDEN SCHIFFE NICHT EIN .

3 NACH ANSICHT DER DEUTSCHEN FINANZVERWALTUNG WERDEN UNGEFÄHR 10 % 
DER GELDSPIELAUTOMATENUMSÄTZE WÄHREND DER LIEGEZEIT DER SCHIFFE IN DEM 
DEUTSCHEN HAFEN UND 25 % AUF DER FAHRT IN DEN DEUTSCHEN 
HOHEITSGEWÄSSERN ERZIELT , WÄHREND DER REST AUF HOHER SEE , IN DEN 
DÄNISCHEN HOHEITSGEWÄSSERN ODER IN DEM DÄNISCHEN HAFEN ANFÄLLT . DAS 
BEKLAGTE FINANZAMT UNTERWARF DIE GESAMTEN VON DER KLAEGERIN 1980 AUF 
DEN BEIDEN FÄHRSCHIFFEN ERZIELTEN UMSÄTZE DER STEUER , INDEM ES NACH DEM 
AUFGRUND VON ARTIKEL 9 ABSATZ 1 DER SECHSTEN RICHTLINIE EINGEFÜHRTEN PAR 
3 A ABSATZ 1 DES UMSATZSTEUERGESETZES VON 1980 ( USTG ) DIE UMSÄTZE DEM 
SITZ DER KLAEGERIN IN HAMBURG UND DAMIT DEM DEUTSCHEN ERHEBUNGSGEBIET 
ZUORDNETE . IM ÜBRIGEN VERTRITT ES DEN STANDPUNKT , DIE VORAUSSETZUNGEN 
FÜR EINE STEUERBEFREIUNG NACH PAR 4 NR . 2 IN VERBINDUNG MIT PAR 8 ABSATZ 1 
NR . 5 USTG , DIE ARTIKEL 15 NR . 8 DER SECHSTEN RICHTLINIE ENTSPRÄCHEN , SEIEN 
NICHT ERFÜLLT , WEIL DIE AUTOMATENUMSÄTZE NICHT FÜR DEN UNMITTELBAREN 
BEDARF VON SEESCHIFFEN BESTIMMT SEIEN .

4 DIE KLAEGERIN DES AUSGANGSVERFAHRENS MEINT , DASS DIE IN REDE STEHENDEN 
LEISTUNGEN VON EINER AN BORD DES JEWEILIGEN SCHIFFES BEFINDLICHEN 



BETRIEBSSTÄTTE ( PAR 3 A ABSATZ 1 SATZ 2 USTG ) BZW . FESTEN NIEDERLASSUNG ( 
ARTIKEL 9 ABSATZ 1 DER SECHSTEN RICHTLINIE ) AUS ERBRACHT WORDEN SEIEN ; 
DAHER KÖNNTEN NUR 10 % , ALLENFALLS NOCH WEITERE 25 % DER 
SCHIFFSAUTOMATENUMSÄTZE DER DEUTSCHEN STEUER ZUGEORDNET WERDEN . IM 
ÜBRIGEN SEIEN DIE GESAMTEN AUTOMATENUMSÄTZE AUF DEN SCHIFFEN JEDENFALLS 
NACH PAR 4 NR . 2 IN VERBINDUNG MIT PAR 8 ABSATZ 1 NR . 5 USTG , DIE IN ARTIKEL 15 
NR . 8 DER SECHSTEN RICHTLINIE IHRE ENTSPRECHUNG FÄNDEN , VON DER 
UMSATZSTEUER BEFREIT , WEIL SIE INSOFERN FÜR DEN UNMITTELBAREN BEDARF VON 
SEESCHIFFEN BESTIMMT SEIEN , ALS SIE DEN BEDARF DER SCHIFFE ODER GENAUER 
GESAGT IHRER PASSAGIERE AN UNTERHALTUNG ABDECKTEN .

5 DAS FINANZGERICHT FÜHRT AUS , VON DER KONZEPTION HER STREBE ARTIKEL 9 
DER RICHTLINIE EIN KLARES UND EINFACHES GRUNDPRINZIP FÜR DIE NATIONALE 
ZUORDNUNG MEHRWERTSTEUERPFLICHTIGER DIENSTLEISTUNGEN AN . WIE SICH AUS 
DER SIEBTEN BEGRÜNDUNGSERWAEGUNG ERGEBE , SOLLE DIESE BESTIMMUNG 
DURCH DIE HARMONISIERUNG DER EINSCHLAEGIGEN NATIONALEN 
RECHTSVORSCHRIFTEN KOMPETENZKONFLIKTE VERMEIDEN UND ZU EINER 
GERECHTEREN VERTEILUNG DER FINANZIELLEN BELASTUNG UNTER DEN 
MITGLIEDSTAATEN BEI GLEICHZEITIGER BERÜCKSICHTIGUNG DER TATSACHE 
BEITRAGEN , DASS DIE EIGENMITTEL DER GEMEINSCHAFT ZU EINEM WESENTLICHEN 
TEIL AUS DEM NATIONALEN MEHRWERTSTEUERAUFKOMMEN GEDECKT WÜRDEN .

6 FÜR DIE IN REDE STEHENDEN DIENSTLEISTUNGEN GREIFE KEINE DER 
AUSNAHMEREGELUNGEN DES ARTIKELS 9 ABSATZ 2 DER RICHTLINIE EIN , SO DASS SIE 
NACH DER GRUNDREGEL DES ARTIKELS 9 ABSATZ 1 ZU BEURTEILEN SEIEN . DANACH 
GELTE ALS ORT EINER DIENSTLEISTUNG DER ORT , AN DEM DER DIENSTLEISTENDE 
DEN SITZ SEINER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT ODER EINE FESTE NIEDERLASSUNG 
HABE , VON WO AUS DIE DIENSTLEISTUNG ERBRACHT WERDE . INSOWEIT SEI ZU 
FRAGEN , OB DIE GEGENÜBERSTELLUNG DER BEGRIFFE ' ' SITZ ' ' UND ' ' FESTE 
NIEDERLASSUNG ' ' NICHT ETWA AUF EINEN BEDEUTUNGSUNTERSCHIED IN DEM SINNE 
HINWEISE , DASS DIE ANFORDERUNGEN AN EINE FESTE NIEDERLASSUNG ANDERE UND 
, WAS DIE PERSONELLE UND SACHLICHE AUSGESTALTUNG ANBELANGE , AUCH 
GERINGERE SEIEN .

7 DAS FINANZGERICHT WEIST IN DIESEM ZUSAMMENHANG AUF DIE PROBLEME HIN , 
DIE MIT DER ABGRENZUNG DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS NATIONALER 
STEUERVORSCHRIFTEN VERBUNDEN SEIEN , WAS GLEICHARTIGE DIENSTLEISTUNGEN , 
DIE IM HOHEITSGEBIET EINES ANDEREN MITGLIEDSTAATS UNTER DENSELBEN 
BEDINGUNGEN ERBRACHT WÜRDEN , UND DIE STEUERLICHE BEHANDLUNG VON 
DIENSTLEISTUNGEN ANBELANGE , DIE AN BORD VON SCHIFFEN AUF HOHER SEE 
GETÄTIGT WÜRDEN , VOR ALLEM DANN , WENN DIESE VOM NATIONALEN 
HOHEITSGEBIET WEIT ENTFERNT SEIEN .

8 DIE AUSLEGUNG DER RICHTLINIE SEI VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG FÜR EINE 
MIT DER RICHTLINIE ÜBEREINSTIMMENDE ANWENDUNG DER NATIONALEN 
RECHTSVORSCHRIFTEN . ANGESICHTS DES ZIELS , DAS IN DER ELFTEN 
BEGRÜNDUNGSERWAEGUNG DER RICHTLINIE UMSCHRIEBEN SEI ( ' ' IM HINBLICK AUF 
EINE GLEICHMÄSSIGE ERHEBUNG DER EIGENEN MITTEL IN ALLEN MITGLIEDSTAATEN 
IST ES ERFORDERLICH , EINE GEMEINSAME LISTE DER STEUERBEFREIUNGEN 
AUFZUSTELLEN . ' ' ) GELTE DIES AUCH FÜR DIE AUSLEGUNG DES KATALOGS DER 
STEUERBEFREIUNGEN NACH ARTIKEL 15 DER RICHTLINIE , DIE IN DIE PAR PAR 4 UND 8 
USTG ÜBERNOMMEN WORDEN SEIEN .



9 VON DIESEM STANDPUNKT AUS HAT DAS FINANZGERICHT DIE FOLGENDEN BEIDEN 
FRAGEN GESTELLT : 

' ' 1 ) IST ARTIKEL 9 ABSATZ 1 DER 6 . RICHTLINIE DES RATES ZUR HARMONISIERUNG 
DER UMSATZSTEUERN VOM 17 . MAI 1977 ( 77/388/EWG ) DAHIN AUSZULEGEN , DASS 
UNTER DEM BEGRIFF DER FESTEN NIEDERLASSUNG AUCH DIE EINRICHTUNG FÜR EINE 
GEWERBLICHE BETÄTIGUNG ( Z . B . DER BETRIEB VON GELDSPIELAUTOMATEN ) AUF 
EINEM AUSSERHALB DES INLANDS AUF DER HOHEN SEE VERKEHRENDEN SCHIFF ZU 
VERSTEHEN IST ; GGF . WELCHE MERKMALE MÜSSEN FÜR DEN BEGRIFF DER FESTEN 
NIEDERLASSUNG ERFÜLLT SEIN? 

2 ) IST ARTIKEL 15 NR . 8 DER 6 . UMSATZSTEUER-RICHTLINIE DAHIN AUSZULEGEN , 
DASS NUR SOLCHE DIENSTLEISTUNGEN FÜR DEN UNMITTELBAREN BEDARF DER 
SEESCHIFFE BESTIMMT SIND , DIE MIT DER SEESCHIFFAHRT NOTWENDIGERWEISE 
ZUSAMMENHÄNGEN , ODER GEHÖREN DAZU AUCH WEITERE DIENSTLEISTUNGEN AUF 
SCHIFFEN , DIE SICH VON ENTSPRECHENDEN DIENSTLEISTUNGEN AUF DEM LANDE 
NICHT UNTERSCHEIDEN , WIE Z . B . DER BETRIEB VON GELDSPIELAUTOMATEN? 

VOR DEM GERICHTSHOF ABGEGEBENE ERKLÄRUNGEN 

10 DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK , DIE REGIERUNG DER 
FRANZÖSISCHEN REPUBLIK UND DIE KOMMISSION HABEN IN DEM VERFAHREN VOR 
DEM GERICHTSHOF ERKLÄRUNGEN ABGEGEBEN .

11 DIE DÄNISCHE REGIERUNG TRAEGT VOR , DIE BESTEUERUNG VON 
DIENSTLEISTUNGEN AN BORD VON SEESCHIFFEN SEI IM HINBLICK AUF DIE 
ABGRENZUNG DES RÄUMLICHEN UND PERSÖNLICHEN GELTUNGSBEREICHS DER 
RICHTLINIE PROBLEMATISCH . JEDENFALLS KÖNNE MAN NICHT SAGEN , DASS EIN 
MITGLIEDSTAAT DIE AUF EINEM SCHIFF ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN NUR 
INSOWEIT BESTEUERN DÜRFE , ALS DAS SCHIFF SICH IN SEINEM HOHEITSGEBIET 
BEFINDE . DIE RICHTLINIE BESTIMME IN ARTIKEL 3 IHREN RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICH UNTER VERWEISUNG AUF ARTIKEL 227 EWG-VERTRAG , DER DEN 
RÄUMLICHEN ODER PERSÖNLICHEN ANWENDUNGSBEREICHS NICHT NÄHER FESTLEGE 
. DAHER KÖNNE JEDER MITGLIEDSTAAT DEN GELTUNGSBEREICH SEINER 
GESETZGEBUNG IM EINKLANG MIT DEN REGELN DES VÖLKERRECHTS ABGRENZEN . 
DIESE GRENZEN SEIEN AUCH DIE GRENZEN FÜR DEN GELTUNGSBEREICH DER 
RICHTLINIE SELBST . NICHTS HINDERE DESHALB DIE MITGLIEDSTAATEN DARAN , IHR 
STEUERRECHT AUF DIE UNTER IHRER FLAGGE FAHRENDEN SCHIFFE ANZUWENDEN , 
WENN DIESE SICH AUSSERHALB IHRES HOHEITSGEBIETES BEFÄNDEN . SELBST WENN 
SICH EIN SCHIFF IN DEN GEWÄSSERN EINES ANDEREN STAATES BEFINDE , SEI DER 
FLAGGENSTAAT VÖLKERRECHTLICH NICHT DARAN GEHINDERT , SEIN EIGENES RECHT 
AUF VORGÄNGE AN BORD DES SCHIFFES ANZUWENDEN ; DURCHSETZEN KÖNNE ER 
DIESES RECHT ALLERDINGS ERST , WENN DAS SCHIFF DAS HOHEITSGEBIET DES 
ANDEREN STAATES VERLASSEN HABE . ES SEI SOMIT NICHT AUSGESCHLOSSEN , DASS 
DER FLAGGENSTAAT AUCH DANN SEINE EIGENEN STEUERGESETZE ANWENDE , WENN 
SICH DAS SCHIFF AUSSERHALB SEINES HOHEITSGEBIETES BEFINDE . JEDER STAAT 
MÜSSE SICH HIER FÜR DIE STEUERPOLITIK ENTSCHEIDEN , DIE ER FÜR VERNÜNFTIG 
HALTE . DIE STEUERLICHEN KONFLIKTE , ZU DENEN DIESE LÖSUNGEN FÜHREN 
KÖNNTEN , SEIEN DURCH ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN BETROFFENEN STAATEN 
LEICHT LÖSBAR . IM VORLIEGENDEN FALL HABE ES INSOWEIT NOCH NIE 
SCHWIERIGKEITEN ZWISCHEN DÄNEMARK UND DER BUNDESREPUBLIK GEGEBEN ; AUF 
DER IN REDE STEHENDEN ROUTE SEIEN FÜR DIE DÄNISCHEN FÄHRSCHIFFE DIE 
DÄNISCHEN BEHÖRDEN UND FÜR DIE DEUTSCHEN FÄHRSCHIFFE DIE DEUTSCHEN 
BEHÖRDEN VERANTWORTLICH . ZUR ZWEITEN FRAGE DES NATIONALEN GERICHTS 



ERKLÄRT DIE DÄNISCHE REGIERUNG , DER BETRIEB VON GELDSPIELAUTOMATEN 
GEHÖRE NICHT ZU DEN DIENSTLEISTUNGEN , DIE GEMÄSS ARTIKEL 15 NR . 8 DER 
SECHSTEN RICHTLINIE FÜR DEN UNMITTELBAREN BEDARF DER SEESCHIFFE BESTIMMT 
SEIEN .

12 DIE FRANZÖSISCHE REGIERUNG NIMMT IN IHREN ERKLÄRUNGEN AUSSCHLIESSLICH 
ZUR AUSLEGUNG DER EINSCHLAEGIGEN BESTIMMUNGEN DER SECHSTEN RICHTLINIE 
STELLUNG . UNTER EINER ' ' FESTEN NIEDERLASSUNG ' ' IM SINNE VON ARTIKEL 9 
ABSATZ 1 DER SECHSTEN RICHTLINIE KÖNNE JEDE BETRIEBSSTÄTTE VERSTANDEN 
WERDEN , AN DER EIN STEUERPFLICHTIGER REGELMÄSSIG TÄTIGKEITEN AUSÜBE , DIE 
UNTER DIE MEHRWERTSTEUER FIELEN . GELDSPIELAUTOMATEN ODER ANDERE 
GERÄTE , DIE AN BORD VON AUF HOHER SEE VERKEHRENDEN SCHIFFEN INSTALLIERT 
SEIEN UND BEI DENEN UNTER ANDEREM DIE WARTUNG , DIE REPARATUR UND DER 
AUSTAUSCH AN ORT UND STELLE STÄNDIG VOM PERSONAL DES BETREIBERS 
DURCHGEFÜHRT WÜRDEN , STELLTEN DAHER EINE FESTE NIEDERLASSUNG IM SINNE 
DER ERWÄHNTEN BESTIMMUNG DAR . ZUR ZWEITEN FRAGE DES FINANZGERICHTS 
BEMERKT DIE FRANZÖSISCHE REGIERUNG EBENFALLS , DER BETRIEB VON 
GELDSPIELAUTOMATEN AUF SCHIFFEN FALLE NICHT UNTER DIE STEUERBEFREIUNG 
NACH ARTIKEL 15 NR . 8 DER SECHSTEN RICHTLINIE .

13 DIE KOMMISSION VERTRITT DIE ANSICHT , DER BEGRIFF ' ' FESTE NIEDERLASSUNG ' 
' TRETE IM RAHMEN VON ARTIKEL 9 DER RICHTLINIE GLEICHRANGIG NEBEN DEN 
BEGRIFF ' ' SITZ DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT ' ' . WEGEN DER ZAHLENMÄSSIGEN 
ZUNAHME VON AUTOMATEN , DIE UNABHÄNGIG VOM VORHANDENSEIN 
DIENSTLEISTENDER PERSONEN DIENSTLEISTUNGEN ERBRINGEN KÖNNTEN , MÜSSE ES 
GRUNDSÄTZLICH MÖGLICH SEIN , SOLCHE AUTOMATEN ALS FESTE NIEDERLASSUNG IM 
SINNE VON ARTIKEL 9 DER RICHTLINIE ANZUSEHEN . DIESE LÖSUNG FÜHRE ZU EINER 
VERNÜNFTIGEN VERTEILUNG DER STEUERLICHEN KOMPETENZEN GEMÄSS DEM 
ALLGEMEINEN UMSATZSTEUERLICHEN GRUNDSATZ , NACH DEM DIE BESTEUERUNG 
EINER WARE ODER EINER DIENSTLEISTUNG IM JEWEILIGEN VERBRAUCHSLAND 
ERFOLGEN SOLLE . FOLGLICH MÜSSTEN DIE MIT DERARTIGEN AUTOMATEN 
ERBRACHTEN LEISTUNGEN , WIE AUCH IM ÜBRIGEN ANDERE VON PERSONEN 
ERBRACHTE LEISTUNGEN , SOWEIT SIE AUF HOHER SEE STATTFÄNDEN , VON JEDER 
BESTEUERUNG AUSGENOMMEN BLEIBEN . ZUR AUSLEGUNG VON ARTIKEL 15 NR . 8 
DER RICHTLINIE FÜHRT DIE KOMMISSION AUS , DER BETRIEB VON 
GELDSPIELAUTOMATEN KÖNNE NICHT ALS DIENSTLEISTUNG FÜR DEN UNMITTELBAREN 
BEDARF VON SEESCHIFFEN QUALIFIZERT WERDEN .

ZUM BEGRIFF ' ' FESTE NIEDERLASSUNG ' ' IM SINNE VON ARTIKEL 9 DER SECHSTEN 
RICHTLINIE ( ERSTE FRAGE ) 



14 BEI DER BEANTWORTUNG DER ERSTEN FRAGE DES FINANZGERICHTS IST DIE 
ZIELSETZUNG DES ARTIKELS 9 IM RAHMEN DES ALLGEMEINEN SYSTEMS DER 
RICHTLINIE ZU BERÜCKSICHTIGEN . WIE SICH DER SIEBTEN 
BEGRÜNDUNGSERWAEGUNG ENTNEHMEN LÄSST , SOLL DIESE BESTIMMUNG DURCH 
DIE EINHEITLICHE FESTLEGUNG DES STEUERLICHEN ANKNÜPFUNGSPUNKTS BEI 
DIENSTLEISTUNGEN EINE ANGEMESSENE ABGRENZUNG DES JEWEILIGEN 
GELTUNGSBEREICHS DES NATIONALEN MEHRWERTSTEUERRECHTS HERBEIFÜHREN . 
ARTIKEL 9 ABSATZ 2 ENTHÄLT EINE REIHE BESONDERER ANKNÜPFUNGSPUNKTE , 
WÄHREND IN ABSATZ 1 INSOWEIT EINE ALLGEMEINE REGEL NIEDERGELEGT IST . 
DURCH DIESE BESTIMMUNGEN SOLLEN , WIE SICH AUS ARTIKEL 9 ABSATZ 3 - WENN 
AUCH NUR FÜR SPEZIFISCHE SITUATIONEN - ERGIBT , KOMPETENZKONFLIKTE , DIE ZU 
EINER DOPPELBESTEUERUNG FÜHREN KÖNNTEN , SOWIE DIE NICHTBESTEUERUNG 
VON EINNAHMEN VERHINDERT WERDEN .

15 ARTIKEL 9 ABSATZ 1 LAUTET : 

' ' ALS ORT EINER DIENSTLEISTUNG GILT DER ORT , AN DEM DER DIENSTLEISTENDE 
DEN SITZ SEINER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT ODER EINE FESTE NIEDERLASSUNG 
HAT , VON WO AUS DIE DIENSTLEISTUNG ERBRACHT WIRD , ODER IN ERMANGELUNG 
EINES SOLCHEN SITZES ODER EINER SOLCHEN FESTEN NIEDERLASSUNG SEIN 
WOHNORT ODER SEIN ÜBLICHER AUFENTHALTSORT . ' ' 

16 DA ES IM VORLIEGENDEN FALL UM DIENSTLEISTUNGEN GEHT , DIE AN BORD VON 
SEESCHIFFEN ERBRACHT WERDEN , MUSS ZUNÄCHST DER RÄUMLICHE 
GELTUNGSBEREICH DER RICHTLINIE FESTGELEGT WERDEN . GEMÄSS DEM IN ARTIKEL 
3 DER RICHTLINIE FORMULIERTEN GRUNDSATZ - ' ' UNTER , INLAND ' ( IST ) DER 
ANWENDUNGSBEREICH DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT ZU VERSTEHEN , WIE ER IN ARTIKEL 227 FÜR JEDEN 
MITGLIEDSTAAT DEFINIERT IST ' ' - DECKT SICH DER GELTUNGSBEREICH DER 
RICHTLINIE FÜR JEDEN DIESER STAATEN MIT DEM GELTUNGSBEREICH SEINES 
MEHRWERTSTEUERRECHTS . WIE DIE DÄNISCHE REGIERUNG ZU RECHT DARLEGT , 
SCHRÄNKT ARTIKEL 9 NICHT DIE BEFUGNIS DER MITGLIEDSTAATEN EIN , 
DIENSTLEISTUNGEN ZU BESTEUERN , DIE AUSSERHALB IHRES HOHEITSGEBIETES AUF 
IHRER RECHTSHOHEIT UNTERLIEGENDEN SEESCHIFFEN ERBRACHT WERDEN . 
ENTGEGEN DER VON DER KLAEGERIN DES AUSGANGSVERFAHRENS VERTRETENEN 
UND VON DER KOMMISSION GETEILTEN AUFFASSUNG SCHREIBT DIE RICHTLINIE SOMIT 
KEINESWEGS DIE STEUERFREIHEIT DER DIENSTLEISTUNGEN VOR , DIE AUF HOHER 
SEE ODER GANZ ALLGEMEIN AUSSERHALB DES HOHEITSGEBIETES DES STAATES , DER 
SEINE RECHTSHOHEIT ÜBER DAS SCHIFF AUSÜBT , ERBRACHT WERDEN , UNABHÄNGIG 
DAVON , OB DIE FRAGLICHEN LEISTUNGEN DEM SITZ DES DIENSTLEISTENDEN ODER 
EINER ANDEREN FESTEN NIEDERLASSUNG ZUGEORDNET WERDEN .



17 EBENSO IST ES SACHE DER FINANZBEHÖRDEN EINES JEDEN MITGLIEDSTAATS , IM 
RAHMEN DER DURCH DIE RICHTLINIE EINGERÄUMTEN WAHLMÖGLICHKEITEN ZU 
BESTIMMEN , WELCHES DER STEUERLICH ZWECKDIENLICHSTE ANKNÜPFUNGSPUNKT 
FÜR EINE BESTIMMTE DIENSTLEISTUNG IST . NACH ARTIKEL 9 ABSATZ 1 IST DER ORT , 
AN DEM DER DIENSTLEISTENDE DEN SITZ SEINER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT HAT , 
IN DIESER HINSICHT EIN VORRANGIGER ANKNÜPFUNGSPUNKT . DIE 
BERÜCKSICHTIGUNG EINER ANDEREN NIEDERLASSUNG , VON DER AUS DIE 
DIENSTLEISTUNG ERBRACHT WIRD , IST NUR DANN VON INTERESSE , WENN DIE 
ANKNÜPFUNG AN DEN SITZ NICHT ZU EINER STEUERLICH SINNVOLLEN LÖSUNG FÜHRT 
ODER WENN SIE EINEN KONFLIKT MIT EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT ZUR FOLGE 
HAT .

18 AUS DEM ZUSAMMENHANG DER IN ARTIKEL 9 VERWENDETEN BEGRIFFE UND AUS 
DER VORSTEHEND DARGELEGTEN ZIELSETZUNG DIESER BESTIMMUNG ERGIBT SICH , 
DASS DIE ZUORDNUNG EINER DIENSTLEISTUNG ZU EINER ANDEREN NIEDERLASSUNG 
ALS DEM SITZ NUR DANN IN BETRACHT KOMMT , WENN DIESE NIEDERLASSUNG 
AUFGRUND DES STÄNDIGEN ZUSAMMENWIRKENS DER FÜR DIE ERBRINGUNG 
BESTIMMTER DIENSTLEISTUNGEN ERFORDERLICHEN PERSÖNLICHEN UND 
SACHMITTEL EINEN ZUREICHENDEN MINDESTBESTAND AUFWEIST . DIE EINRICHTUNG 
VON SPIELAUTOMATEN AUF EINEM SEESCHIFF , DIE VON ZEIT ZU ZEIT GEWARTET 
WERDEN , KANN KEINE DERARTIGE NIEDERLASSUNG DARSTELLEN , VOR ALLEM DANN 
NICHT , WENN DER STÄNDIGE SITZ DES BETREIBERS DIESER AUTOMATEN EINEN 
STEUERLICH BRAUCHBAREN ANKNÜPFUNGSPUNKT LIEFERT .

19 DIE ERSTE FRAGE DES FINANZGERICHTS IST DESHALB DAHIN GEHEND ZU 
BEANTWORTEN , DASS EINE EINRICHTUNG FÜR EINE GEWERBLICHE BETÄTIGUNG WIE 
DER BETRIEB VON GELDSPIELAUTOMATEN AUF EINEM AUSSERHALB DES INLANDS AUF 
DER HOHEN SEE VERKEHRENDEN SCHIFF NUR DANN ALS FESTE NIEDERLASSUNG IM 
SINNE VON ARTIKEL 9 ABSATZ 1 DER SECHSTEN RICHTLINIE ANGESEHEN WERDEN 
KANN , WENN DIESE NIEDERLASSUNG EIN STÄNDIGES ZUSAMMENWIRKEN VON 
PERSÖNLICHEN UND SACHMITTELN VORAUSSETZT , DIE FÜR DIE ERBRINGUNG DER 
BETREFFENDEN DIENSTLEISTUNGEN ERFORDERLICH SIND , UND WENN ES NICHT 
ZWECKDIENLICH IST , DIESE DIENSTLEISTUNGEN DEM SITZ DER WIRTSCHAFTLICHEN 
TÄTIGKEIT DES DIENSTLEISTENDEN ZUZUORDNEN .

ZUR AUSLEGUNG VON ARTIKEL 15 NR . 8 DER SECHSTEN RICHTLINIE ( ZWEITE FRAGE ) 

20 NACH ARTIKEL 15 DER RICHTLINIE BEFREIEN DIE MITGLIEDSTAATEN UNTER DEN 
BEDINGUNGEN , DIE SIE ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINER KORREKTEN UND EINFACHEN 
ANWENDUNG DER BEFREIUNGEN SOWIE ZUR VERHÜTUNG VON 
STEUERHINTERZIEHUNGEN , STEUERUMGEHUNGEN UND ETWAIGEN MISSBRÄUCHEN 
FESTSETZEN , VON DER STEUER : ... 4 . LIEFERUNGEN VON GEGENSTÄNDEN ZUR 
VERSORGUNG VON SCHIFFEN , DIE UNTER ANDEREM AUF HOHER SEE IM 
ENTGELTLICHEN PASSAGIERVERKEHR , ZUR AUSÜBUNG EINER HANDELSTÄTIGKEIT , 
FÜR GEWERBLICHE ZWECKE ODER ZUR FISCHEREI EINGESETZT SIND ; ... 5 . 
LIEFERUNGEN , UMBAUTEN , INSTANDSETZUNGEN , WARTUNGEN , 
VERCHARTERUNGEN UND VERMIETUNGEN VON SEESCHIFFEN ; ... 8 . ANDERE 
DIENSTLEISTUNGEN ALS DIE NACH NUMMER 5 , DIE FÜR DEN UNMITTELBAREN BEDARF 
DER DORT BEZEICHNETEN SEESCHIFFE UND IHRER LADUNGEN BESTIMMT SIND .

21 AUS DER GESAMTHEIT DIESER BESTIMMUNGEN GEHT HERVOR , DASS ES SICH BEI 
DEN NACH NUMMER 8 VON DER STEUER BEFREITEN LEISTUNGEN NUR UM SOLCHE 
HANDELT , DIE UNMITTELBAR MIT DEM BEDARF DER SEESCHIFFE UND DEREN 
LADUNGEN ZUSAMMENHÄNGEN , D . H . UM LEISTUNGEN , DIE FÜR DEN BETRIEB 



DIESER SCHIFFE NOTWENDIG SIND . DIES IST BEI DER EINRICHTUNG VON 
GELDSPIELAUTOMATEN , DIE DER UNTERHALTUNG DER PASSAGIERE DIENEN SOLLEN 
UND ALS SOLCHE IN KEINEM INNEREN ZUSAMMENHANG MIT DEM BEDARF DER 
SEESCHIFFAHRT STEHEN , NICHT DER FALL .

22 AUF DIE ZWEITE FRAGE IST DAHER ZU ANTWORTEN , DASS DIE IN ARTIKEL 15 NR . 8 
DER SECHSTEN RICHTLINIE VORGESEHENE STEUERBEFREIUNG NICHT FÜR DEN 
BETRIEB VON GELDSPIELAUTOMATEN GILT , DIE AUF DEN IN DIESEM ARTIKEL 
GENANNTEN SEESCHIFFEN INSTALLIERT SIND .

Kostenentscheidung

KOSTEN 

23 DIE AUSLAGEN DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND , DER 
REGIERUNG DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK , DER REGIERUNG DER FRANZÖSISCHEN 
REPUBLIK UND DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN , DIE 
ERKLÄRUNGEN BEIM GERICHTSHOF EINGEREICHT HABEN , SIND NICHT 
ERSTATTUNGSFÄHIG . FÜR DIE PARTEIEN DES AUSGANGSVERFAHRENS IST DAS 
VERFAHREN VOR DEM GERICHTSHOF EIN ZWISCHENSTREIT IN DEM BEI DEM 
NATIONALEN GERICHT ANHÄNGIGEN RECHTSSTREIT . DIE KOSTENENTSCHEIDUNG IST 
DAHER SACHE DIESES GERICHTS .

Tenor

AUS DIESEN GRÜNDEN 

HAT 

DER GERICHTSHOF ( ZWEITE KAMMER ) 

AUF DIE IHM VOM FINANZGERICHT HAMBURG MIT BESCHLUSS VOM 30 . APRIL 1984 
VORGELEGTEN FRAGEN FÜR RECHT ERKANNT : 

1 ) ARTIKEL 9 ABSATZ 1 DER SECHSTEN RICHTLINIE DES RATES VOM 17 . MAI 1977 ZUR 
HARMONISIERUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN ÜBER DIE 
UMSATZSTEUER - GEMEINSAMES MEHRWERTSTEUERSYSTEM : EINHEITLICHE 
STEUERPFLICHTIGE BEMESSUNGSGRUNDLAGE IST DAHIN AUSZULEGEN , DASS EINE 
EINRICHTUNG FÜR EINE GEWERBLICHE BETÄTIGUNG WIE DER BETRIEB VON 
GELDSPIELAUTOMATEN AUF EINEM AUSSERHALB DES INLANDS AUF DER HOHEN SEE 
VERKEHRENDEN SCHIFF NUR DANN ALS FESTE NIEDERLASSUNG IM SINNE DIESER 
BESTIMMUNG ANGESEHEN WERDEN KANN , WENN DIESE NIEDERLASSUNG EIN 
STÄNDIGES ZUSAMMENWIRKEN VON PERSÖNLICHEN UND SACHMITTELN 
VORAUSSETZT , DIE FÜR DIE ERBRINGUNG DER BETREFFENDEN DIENSTLEISTUNGEN 
ERFORDERLICH SIND , UND WENN ES NICHT ZWECKDIENLICH IST , DIESE 
DIENSTLEISTUNGEN DEM SITZ DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT DES 
DIENSTLEISTENDEN ZUZUORDNEN .



2 ) ARTIKEL 15 NR . 8 DER SECHSTEN RICHTLINIE IST DAHIN AUSZULEGEN , DASS DIE 
DARIN VORGESEHENE STEUERBEFREIUNG NICHT FÜR DEN BETRIEB VON 
GELDSPIELAUTOMATEN GILT , DIE AUF DEN IN DIESEM ARTIKEL GENANNTEN 
SEESCHIFFEN INSTALLIERT SIND .


